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Rechtsgrundlagen: 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntm. vom 27.08.1997 
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntm. 23.01.1990 
- Planzeichenverordnung in der Fassung der Bekanntm. vom 18.12.1990 
- Hess. Bauordnung in der Fassung der Bekanntm. vom 20.12.1 993 

Textliche Festsetzungen 

Gern. § 9 1 Nr. 1 BauGB: Es wird eine max. zulässige Firsthöhe (Schnittkante letzte genehmigte Geländeoberfläche/ 
aufgehendes Mauerwerk-Oberkante Dachhaut des Firstes) von 8,00 m ü. A. bergseitig·(Wg stseite) festgesetzt. Es 
wird eine max. zulässige Traufhöhe ((Schnittkante letzte genehmigte Geländeob'{rfläche/au'fgehendes Mauerwerk-
Oberkante Dachhaut) von 4,00 m ü. A. bergseitig (Westseite) festgesetzt. - • 
Die Gebäudeausrichtung (Firstrichtung) und die Kubatur des Gebäudes soll sich in Bauflucht, in Traufhöhe und 
Firstlinie an der banachbarten Scheune im Südwesten des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes orientieren. 

Gern. § 9 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 9 1 Nr. 20 BauGB: Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind bauliche Anlage unzulässig. 

Gern.§ 9 1 Nr. 4 BauGB i. V . m. §§ 12 V I und 14 1 BauNVO: Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen sind nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Gern. § 9 1 Nr. 6 BauGB: Die Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird auf max. 1 Wohnung festgesetzt. 

Gern. § 9 1 Nr. 11 BauGB: Festsetzung einer Erschließungsstraße mit Anbindung der Erschließungsstraße an die 
K 41 unmittelbar westlich des Ortsrandes von Beltershausen-Frauenberg. Die Erschließungsstraße ist als was­
sergebundene Decke anzulegen. Die Anbindung der Erschließungsstraße an die K 41 ist verkehrsgerecht mit 
entsprechenden Ausrundungsbögen an die K 41 zu leisten. Eine Ausführungsplanung ist für die Erschließungs­
straße vorzunehmen und mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg abzustimmen . 

Gern. § 9 1 Nr. 15 BauGB: Festsetzung einer privaten Grünfläche im nordöstlichen Randbereich des Bebauungs­
plangebietes. 

Gern. § 9 1 Nr. 20 BauGB: Der Ausgleich wird auf einer ca. 3000 qm großen F)äche ca. 1 km südlich der Eingriffsfläche 
geleistet, auf der aus einer derzeitigen intensiven Grünlandnutzung bzw' ackerbaulichen Nutzung eine extensive 
Nutzung vorgenommen werden soll , um umliegenden Heckenstrukturen sukzessiv Möglichkeiten zu r Einwanderung 
zu geben . Die an einem südexponierten Hang vorzunehmende Maßnahme soll zur Erweiterung der Heckenland­
schaft im Ebsdorfergrund beitragen und damit der Vernetzung von gefährlleten Biotopstukturen für Flora und 

. 1 
Fauna dienen. 

Gern. § 9 1 Nr. 25 a BauGB: Entlang der südlichen und westlichen Geltungsbereichsgrenze ist auf den Baugrund­
stücken eine geschlossene 3m breite Laubstrauchhecke und dazwischen im Abstand von 10 m ein Laubbaum 
(Stammumfang mind . 16 - 18 cm) anzupflanzen. Koniferenpflanzungen sind unzulässig. Es gilt minddestens 1 
Strauch je qm. Die Arten sind ausschließlich der Pflanzliste in der Begründung zu entnehmen. 

Gern. §§ 9 1 Nr. 20 und 25 a BauGB: Bei Neu- und Ersatzpflanzungen von Gehölzen sind ausschließlich boden­
ständige einheimische und standortgerechte Arten zu verwenden. Koniferenpflanzungen sind unzulässig . 

Gern. § 9 IV BauGB i. V. m. § 87 1 Nr. 1 HBO: 

Bei der Fassadengestaltung der Außenwand sind ortsübliche, landschaftsgebundene Bauformen und Materialien 
zu verwenden. Die Farbgebung der Fassaden ist in zurückhaltenden Farben (Mineralfarben) auszuführen . 

Bei der Errichtung von Garagen ist die gleiche Fassadengestaltung einschl. Farbgebung zu verwenden , wie beim 
Hauptgebäude. Bei Wintergärten ist Glas zulässig . ·.·.· - .-- - ~.-~ 

Es werden folgende Festsetzungen für die Ausführung des Daches getroffen: 

' 
Für alle Gebäude (Wohn- und Nebengebäude, Garagen) ist die Dachform des Satteldaches vorzusehen . 
Das Dach von Wohngebäude und Garage/Nebengebäude ist in gleicher Far~e· ~u gestalten. 
Für einzelnstehende Garagen ist ein Satteldach vorzusehen . \ 

Die Dachneigung der Dachflächen soll 45" gegenüber der Horizontalen betragen. Bei Garagen und 
Nebengebäuden muß die Dachneigung der des Wohngebäudes entsprechen . 

Die Belichtung des Dachgeschosses soll vorwiegend über die Giebeldreiecke erfolgen. Bergseitig 
sind nur kleine Belichtungsgauben zur Wahrung der Dachfläche vorzusehen. Talwärts wird ein Zwerch­
haus in der Breite von 2 Fensterachsen bis max. 2 ,50 m, begleitet von kleinen Belichtungs- und Lüf­
tungsgauben mit einem lichten Fenstermaß bis max. bis 60 cm im Quadrat) vorgesehen . 

Kniestöcke dürfen eine Höhe von 0, 75 m nicht überschreiten (gemessen an der Gebäudeaußenwand zwischen 
OK. Rohdecke und OK. Dachhaut). 

Die Farbe der Dächer ist in dunkelroten Tönen zu gestalten. Es sind nur echte Tonziegel zu verwenden. 

Gern. § 9 IV BauGB i. V. m. § 87 1 Nr. 3 HBO: 

Als Einfriedungen sind zugelassen:· 
a. Hecken (vergl. Pflanzliste ; ein grüner Maschendrahtzaun in der Hecke ist zulässig) . 
b. Draht- und Stahlrankzäune mit entsprechender Bepflanzung (vergl. Pflanzliste). 
Sockelmauern als Grundstückseinfriedungen sind unzulässig. 
Einfriedungen müssen eine Sockelfreiheit von 10 cm erhalten. 

Die Standplätze für Abfallbehälter müssen intensiv eingegrünt werden. 

Gern. § 9 IV BauGB i. V . m. § 87 1 Nr. 4 HBO: 

Die Stellplätze und die Zufahrten zu den Stellplätzen und Garagen sind in wasserdurchlässigen Pflasterungen, 
oder als wassergebundene Decke anzulegen. 

Die Zahl der Stellplätze bemißt sich entsprechend der jeweils gültigen Stellplatz- und Ablösesatzung der Gemeinde 
Ebsdorfergrund. 

Gern. § 9 IV BauGB i. V . m. § 87 1 Nr. 5 HBO: 

Folgendes Anpflanzen von Bäumen ist vorzunehmen: Je angefangene 200 qm Grundstücksfläche ist ein Obstbaum 
oder heimischer Laubbaum (Stammumfang mind . 12/14 cm) zu pflanzen und zu unterhalten. 
Die angeführte Pflanzliste ist zu beachten. Koniferenpflanzungen sind unzulässig. 

Die vegetationsfähigen Grundstücksflächen sind als Nutz- oder Ziergärten gärtnerisch anzulegen. 

Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu gestalten und zu unterhalten, soweit sie nicht von KFZ.-Stell­
plätzen, Zufahrten und Zugängen in Anspruch genommen werden müssen. 

Gern.§ 9 IV BauGB i. V . m. § 87 II Nr. 3 HBO: 

Es sind Regenwassernutzungsanlagen , die die Verwendung von Niederschlagswasser von den Dachflächen als 
Brauchwasser im Gebäude und für gärtnerische Zwecke vorsehen, zu erstellen . Die Kapazität der Zisternen ist 
mit einem entsprechend dimensionierten Rückhalte- (20-25 l/qm Dachfläche) und Speicherraum (20-25 l/qm Dach­
fläche) vorzunehmen. Der Überlauf der Zisterne ist eine Versickerungsmulde einzuleiten . 

Vermerke: 

1. Aufstellungsbeschluß gern. § 2 1 BauGB: 
Der Beschluß zur Aufstellung des Bebauungs­
planes wurde durch die Gemeindevertreterver-
sammlung am .... .... .... 2.L.fä.b,..ZOP.Q ........ gefaßt. 
Die ortsübliche Bekanntmachun erfolgte a IJ..-:--:--~ 
..... ... J7,.M"R··2flllO..... . 6 .<S„f!,d. ~:1111t„,,,. 

QJ' {s> 

Sieg r G m dtJ;p- , -? 

1 Ebsdorfergrund, den .. 0.6 ... ~~i· .. · .. · ... ~ .. . ... ~--· ~-. } 

Bürgermeister %0 ~«~"' 

' 2. Bürgerbeteiligung gern. § 3 1 BauGB und 
Öffentliche Auslegung gern. § 3 II BauGB: 

09 1d0il„ 

Der Planentwurf wurde in der Verwaltung in der 
Zeit vom ... 0.7. ... M?.i .. ?~O~ .. .. bis .... . \.t .JJJ . · .. W~'. .. ... . 
einschl. zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
Die Bek~nntm!':lchung der Plana 1 s egung erfolgte 
am ..... . 11-:{_ ~.P.r1J..2P.01. ... . <S~„f!,-:d--:, L-a11~11.f-„ 

[,f.,: · Sieg er G mein e::."'' 17 %; 

Ebsdorfergrund, den ... l).6 •. ·.~-~ . .... «" ............ { .. (!!?/ ) 
Bürgermei r ~„0 \!!j) ~"' 

09 jd ,,,,,„~"' 
3. Satzungsbeschluß gern . § 10 BauGB: 
Der Planentwurf wurde am ... J .2 •. NQY,..2.0PJ.. .......... ~ . ..,-d-:--~ 
als Satzung beschlossen . ,<S„f!, · ~:1111t„„. 

Ebsdorfergrund, den .. f::.~~~~~7. r.„lI?fr ~} 
Bürgermeister ~ - . %0 VJ:!j} ~"'~"' 

99 jdOilv, 

4 . Anzeige-/Genehmigungsvermerk: 

5. Inkrafttreten gern . § 10 III 4 BauGB: 
Der Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes 
wurde am ...... ... ... 2.3.- Nav. ·Ol ·.:.········· ortsüblich 
bekanntgemacht. Damit hat der Bebauungs­
plan Rechtskraft erlangt. 
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